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„burgkgrauen vieztumbeu burgermaistern lichtem reten bürgern hannsgrauen gemainden vnd allen andern
„vnsern ambtlcwtn vndertanen vnd getrewen ernstlich vnd welln das sy die obgemeltn vnser burger zu Kreuibs
„vnd Stain bey den obbemeltn vnsern genadn der uiderleg genczleich beleibn vnd sy mit irer war vnd kauff-
„manschaift gen Venedig vnd widerumb heraus nu hinfür ewigkleich vngeirrett vnd vngehindert handeln
„wandeln vnd durchkunien lassn vnd sy vnd die iren dawider nicht anvallen dringen bekumern noch beswe-
„ren . Noch des yemands in ze tuen gestatten in kainer weis doch das sy dy weil die krieg gen den von
„Wienn weren vnd sy vns alls irem eribherrn vnd lanndesfürstn nicht gehorsam seiu dawider durch sich oder
„ander nichts zufuern noch verkauften auch mewtt vnd zoll so sich von sölhen kauffmanschefftn zegebn ge-
„puret vorbehalltn vnd andern vnsern steten an iren niderlcgungn alls vor stet vnuergriffenlich angeuerdc
„das main wir ernstlich .” Cod. ms . jur , civ. 84 . Bibi. Caes . Vindob.

K. Friedrich macht den Franciscus Bonomus von Triest zuin Pfalzgrafen,
Mainati , Cron . di Trieste . II . 291.

verschreibt seinem Rathe Pancraz von Plannkchenstain für seine Dienste („auch verdienten
„solds vnd Schadens so er in vnserin dienst hat emphanngen vnd des paws wegen , so er
„auf dem liernachbenantn gesloss hat getan auch sundern gnaden ®) 6000 ungrische Du-
caten - Gulden , und versetzt ihm dafür die beyden Schlösser Freinstain und Peylnstain
(„das zuerprochen vnd öd ist , so er yecz innliat ®) lebenslänglich ohne Abschlag des
Nutzens . _ Von den Erben können sie dann um die benannte Summe abgelöst werden.
(Revers desselben vom 5. Jänner .) Geh . Ii . - Archiv,

ertheilt den Gebrüdern Hajins , Wilhelm und Jörg den Auerspergern das Erbinarschallamt in
Krain und der windisclien Mark , welches er denselben zu Lieb ( für ihre Treue und
Hülfe bey der Belagerung in der Burg ) neu errichtet.

„_ doch so sollen sie vns vnd vnsern erben umb heinerley nutz vnd rent oder ander güit des bemel-
»ten marschall - ampts ihnen zu geben oder zu schaffen nicht anlangen , noch wir in der pflichtung seyn vn-
„geuärlich ” . . . Lünig , R. A. VII. 201. (Wurmbr .) Collect , geneal . 294.-

gibt den Bürgern von Krems und Stain zum Lohne ihrer Treue das Niederlagsrecht von al
lerley Kaufmanschaft , das bisher die ^Viener hatten , bis auf Widerruf.

(S . 30 . Dec . 1462 .) Rauch , Scriptt . III . 373.
bessert das Wapen der Krainerischen Stände , für ihren getreuen ßeystand.

Lünig , R , A, VII .202 . Oesterr . Archiv v. Mühlfeld u . Hohler . I 127.
erlaubt dem Georg von Ungnad , sich nach Thunlichkeit an Erzherzog Albrecht und den

Wienern schadlos zu machen , weil ihm während der Belagerung der Burg sein Haus in
Wien ist ausgeplündert worden . Kurz , K . Friedr . IV . II . 236.

Andreas „Pemkircher ® ( Baumkircher ) , „ Span ® zu Pressburg , gibt dem K. Friedrich , der ihm
6000 ungrische Ducaten - Gulden verschrieben und dafür die Stadt Korneuburg „in haubt-
»manseliaflt vnd satzesweis ® übergeben hatte , einen Revers.

„ _ daz ich seinn kaiserlichen gnaden die bemelt stat nu hinfür getreulich innhaben vnd bewarn auch
„ain beuesstigung in der stat wo sich das fugen wirdet , darinn man sich enthalten muge pawen vnd zurich-
„ten auch seinn kaiserlichen gnaden oder seiner gnaden erben dieselb stat vnd beuesstigung wenn sy die
„von mir oder meinn erben eruordern brieflich oder vnder äugen gegen betzalung der beriirten sechstauseut
„guidein abtreten sullen vnd wellen an all inred intrag vnd waigrung . Daz wir auch die leut daselbs zu
„Kornnewnnburg vber die gewöndlichen rennt güit zynns robat vnd in annder wege nicht dringen noch be-
„swern sulle :. in dheinweis , auch der herlikhait vnd gerechttikhait dauon nicht ennziehen lassen noch des
„selbs auch nicht entziehen getreulich vnd vngeuerlich ”. . . (Versiegelt auch durch „ den edln strenngen ritter
„liern Hannsen von Rorbach .”) Geh. H. Archiv.

Zilennko , Herr zu Sternberg , obrister Burggraf zu Prag , gibt dem K. Friedrich , der ihm
für ein Darlehen von 5000 Gulden die Städte Krems und Stain mit der Herrschaft und
den Aemtern daselbst verpfändet hatte , einen Revers.

„ _ Als mir der allerdurleuchtigist fiirst vnd herr her Fridreich Römischer kaiser etc . etc . seiner kais.
„gnaden stet Krembs vnd Stain mitsauibt der herschafft so der edl vest Hanns Frodnacher yetz von seiner
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„kaiserl . gn . wegen innhat , auch mitsambt seiner kaiserl . gu . embttern daselbs vnd allen anndera nutzen,
„renntten , gülten vnd zugehörungen vmb fünftausent guidein , so ich denselben seinen kaiserl . gn . berait hab
„gelihn , in saatzwcis ingebn vnd versehriben hat nach lautt seiner kaiserl . gu . trief darum !) ausganngn , da?,
„ich denselben seinen kaiserl * gn. vnd s. gn . erbn für mich vnd all mein erben bey meinen trewn vnd eren
„gelobt vnd versprochn hab , gelob vnd versprich auch wisscnntlkh mit dem brief , daz wir dieselben stett
jKrembs vnd Stain mitsambt der berürtn herschafft auch der mautt vnd embttern daselbs vnd allen nützen,

„renntten , zynusen , gälten vnd zugehöruiigeu getrewlich vnd vnbustlich als von alter ist herkommen , inu-
„haben , vnd ich obgenanter Zdennko lierr zu Sternberg oder ainer meiner eelichen sun an meiner stat von
„den bemelten stetteu vnd iren zugehörungen , auch der obristen hawbtmansehaffthalbn die
„mir Zdennkoeu  lierni zu Sternberg des lannds Österreich a 11e n u t h a 1b e n e n h a 1b
„der Tun « von denselben seinen kaiserlichen gnaden vnU auf seiner gnaden  ver-
„rer beuelhnuss insunderhait zu u e r w e s e n vnd iutzehaben bcuolhn,  die krieg vnd
„vehde , so sein kaiserlich gnad in demselben lannd Österreich ze tun hat vnd nu vorhannden sein , nemlich
„wider den hoohgebornen fürsten liertzog Albrechtn , ertzhertzogn zu Österreich , ettlicb der lauudtleut des-
„selben für.tentumbs Österreich , die von Wienn vnd annder seiner kaiserlichen gnaden veindt vnd widerwert-
„tig an seiner guadn stat vnd als obrister hawbtman daselbs vntz auf seiner kaiserlichen gnaden verrer ge-
„sciiefft vnd beuelhen ze treiben ze üben vnd furzenenieu vud darinn nach allem vnserm vermugen nicht ze
„feirn vnd an seiner kaiserlichn guadn wissen vnd willen mit denselben vnsern widerwerttigu in khain be¬
zieht anstellung befridung noch veraynigung nicht komen noch geen ” (Er soll mit denselben dem Kaiser
gehorsam seyn , dieselben offen halten , behüten und bewahren , nicht beschweren . — Eiumonathliche Auf-
kündung vor der Lösung .) »Vud des zu vrkund gib ich denselben seinen kaiserlichn gnadn den brief besigel-
„ten mit meinem aignen auch der edln Geroslaw , Jan Zdeslaw vnd Jörgen gebriider von Sternberg meiner
„lieben sun anhannguuden insigln vnd zu merer getzewgnus haben wir den edln hemi hern Procopien frey-
„lierrn vom Rabeustain mit fleis gebeten , daz er sein insigl aucli an den brief gehanugen hat , doch im vnd
„seinen erben an schaden ”. . . Geb. H. - Archiv.

gibt dein K. Friedrich , der ihm Schloss , Herrschaft und Stadt Weitra mit den Ungelten , ge¬
meinen Lehenschaften und allen andern Zugehörungen für 5000 ungrische Ducaten - Gul-
den lebenslänglich verschrieben und übergeben hat , einen Gehorsams- und Lösungs - Re¬
vers . (.Letztem für seine Erben , mit einmonathlicher Vorauskündung heyderseits.)

Gell. H. - Archiv.
Christian Geltprecht übergibt dem K. Friedrich mehrere Verschreibungen und Briefe (die in

die kaiserliche Kanzlcy eingelaufcn waren) .
Vermerkht die Sieruachgeschribn brief sind geantwurt worden durch den Cristanne Geltprecht  au

montag vor sand Paulstag conuersionis vnserm lierren dem kaiser anno etc . Ixiij.
Item von erst Colman Höltzler  ain Verschreibung von wegen der venkhnuss darin er komen was

zu vnsers herrn kaiser hanndn hinfür von derselbn venkhnuss dhainn Zuspruch zu denselbn seinn gnaden
nicht ze habn.

Cri st offen N erringet-  ain Verschreibung wie er das geslos Fewstritz  iunhabn sol mit der ge-
wöndlichen burgkliuet vnd wann sein gnad dasselb geslos mit brieuen oder vnder äugen an in eruordert , daz
er des sein k , g. abtret.

Item ain Verschreibung vom Andree Pemkirclier  von wegen der stat K o r e u n e w n b u r g die im
vnser lierr der kaiser für ain summ gelts verschribn hat , mit allu nutzn vnd renntten daselbs , daz er der
sein k. g. abtretn welle wann des sein gnad begert gegen der bezalung.

Item ainn to'ttbrief von V1 reichen Gr auenegker  lautteud vnserm herren dem kaiser vber ainn
satzbrief , so derselb Grauenuegker innhat dieselb summ in ainem anndern satzbrief ist begriffen , den er ver¬
rer solt vnserm herrn dem kaiser heraus geben haben den er aber ditzmals nicht vorhannden hat.

Item von demselbn Grauenegker  ain Verschreibung lautend vmb iijm. vjc. x. (3610) gülden , so im auf
der stat Prugk an der Leytta verseht ioen sind.

lteui vom Leo Guten nb er  g er  ain Verschreibung , wie er das geslos Phannberg  innhaben sol.
Item ainen absagbrief von liertzog Alb recht von Oeter reich  etc . lauttenud vnserm liern dem

kaiser  als sein gnad in der burgk zu Wyenn von den von Wienn vnd demselbn herezogn belegert ist wor¬
den vnd desgleichs von ettiiebn lann dt herrn vud lanndtleut  des lannds ze Österreich entsagt bahn.

Item vom Albrechtn Seiner  ainen vertzeichbrief vmb ainn turn  lautund so er in der stat Few¬
stritz  hat , daz er sicii des gantz vertzeicht.

Item ettlich quittung Iauttund auf geschefftbrief - Geh. H. - Archiv.
K, Friedrich trägt dem Kloster Millstatt, in der Salzburger Diöcese (in Kärnthen) kraft des

Rechtes der ersten kaiserlichen Bitte auf, den Jörg Stadler mit einer Herrn- Layen-
pfründe im Kloster zn versorgen und darüber schriflich zu versichern.

„ _ Also haben wir angeseheu vnd betracht solh fruinkeyt redlicheit vnd gut vernuft , so wir an Jör-



Friedrich IV. (III.) 1463, Februar1_ April 1. 401

Nro.

3971

3972

3973

3974

3975

3976

3977

3978

3979

1463.

Febr,
1.

_28.

März
21.

— 21 .

_21.

_ 21 .

— 21 .

.24.

April
1.

Neu¬
stadt.

„gen Stadler vnnserm diener caimtzlsclireiber vud des retclis lieben getrewu , in seinen dicnsten die er vns
„yecz laungczeit in vnnserer keyserliehen cannczley vnd in annder weg getrewüch vnd vnuerdrossenlich ge
„tan hat , erkant vnd geuierckt haben , dardnreli wir im zu genediger fürderung vnd fürselumg seiner person
»geneyt sein , darumb in craft der gereclitikcit vnnserer keyserlichen ersten bette , so begereu vnd bitten
„wir euch mit fleiss vnd wellen auch mit disem briet von Römischer keyserliclier macht ernstlich gebietten-
„de , das ir zu erenu vnnserer keyserlichen maiestat vnib diser vnnser keyserlichen ersten bete vnd gerech-
„tikeyt willen den vorgenautn Jürgen Stadler mit einer erbern herru layenphriind in dem gemelten ewern
„closter von buchen vnd von keller vnd mit allen anndern leiblichen naruugen vnd notdurften sein lebtag
„fürsehet vnd im die teglich au allen abganng zu geben notdurftiklich schaffet ordnet vud bestellet ”. . .

Geh. H. - Archiv.

gibt der getreuen Stadt Haimburg für ihre geleisteten Dienste wider Erzherzog Albreclit, die
ungehorsamen Landstände und die Wiener bis auf Widerruf das Privilegium , eine Nie¬
derlage allerley Kauftnannswaaren daselbst zu haben , sowohl der Waaren, die auf der
Landstrasse, als' auf der Donau vorbeygeführt werden.

„_ das sy vud ir nachkhomeu daselbs nun hinfür vncz auf vnser widerrueffen die niderlag allerley
„khauffmanschafft , so die Strassen durch dieselb vnser statt Haiuburg auch auf der Donaw , es sey salz
„holzwerch oder anders auf oder ab , auch was zwischen der Thonau und Neusüdlersee vnd sonder von
„Polan Belieim vud Mehrern durch das Marchorth geffiert wirdet , daselbe zu Hainburg mit allen ereu , rech¬
nen , frevheiten vnd guetcn gewohnheiten iumassen vnd ander niderlag in dem beutelten vnserm fürsten-
»thumb Österreich sein und gehalten werden haben , das auch die so auss Polan , Beheim vnd Mehrern je
„zu Zeiten fahren vnttd daselbshin khoniuten werden , widerumb von dannen durch das Marchorth an der
„von Wien vnnd ntenigclichs irrung sicher vnd vngehiudcrt ziehen vnd fahren sollen vnnd mugen vugeuer-
„liclt”. • . Oest Archiv (v. Mühlfeld .) I. 216. Geh- H . - Archiv . ( Abschrift .)

erlaubt dem Engelhard Auersberger und seinen Vettern , auf ihrem Burgstall Schönberg in
Krain ein Schloss und eine Veste zu erbauen mit einem Burgfried , und als landesfürstli¬
ches Lehen zu besitzen . Lünig, R. A.VII. 203,

verordnet zu Gunsten der Reichsstadt Nördlingen , dass zur Vermeidung leichtsinniger Ap¬
pellationen von den Urtheilen des Stadtgerichtes , jeder appellirende Bürger oder Hinter¬
sasse einen Eid früher ablegen soll , dass er nicht um Verlängerung oder Hintertreibung
des Rechtes , sondern bona Ilde appellire. Pön 20 Mark Gold. Lünig,R . A. XIV.25.

erklärt , dass von den Urtheilen des Stadtgerichtes zu Nördlingen an fremde Gerichte nicht
appellirt werden soll , die kaiserlichen ausgenommen. Pön 40 Mark Gold.

Lünig , R. A. XIV. 26.
erklärt , dass nur vor dem Stadtgerichte zu Nördlingen die Einwohner wegen Schuld - Zins-

Leibgedings - Gülte- Kaufbriefen u. s. w. belangt werden dürfen, zugleich bestätigt er
der Stadt sämmtliche Kauf- und Schuldbriefe. Pön 20 Mark Gold. Lünig, R. A.XIV.27.

ertheilt der Stadt Nördlingen das gVivHegiura Austregarum. Pön 50 Mark Gold.
„ _ ob jemand zu burgermaister rate oder gemeiner statt Nördlingen oder ihrem gut einig klag , sprach

„oder forderung hätte oder gewänne , warum das wäre , dass sie dann solchen klägern Hindert zu recht zu
„stehen schuldig noch verbunden seyn sollen , dann allein in ihrer stadt vor ihrem statt - amman und vieren
„oder sechseu erbarn mannen , die sie aus den raten dieser nachbenanten vnser vnd des li. reichs Städten
„nämlich Gmünd , Düncklsbiihl , Werth , Giengen oder Bopüngen einer oder mehr , nach gelegenheit der Sachen
„vngefährlich nehmen vnd erwälen werden , zu demselben ärem stadt - amman nider setzen sollen vnd mögen,
„die auch alsdann solch recht daselbst von ihm suchen vnd nemeii sollen vnd nindert anderswo und sich
„des von ihm benügen lassen ohn all widerred ”. . . Lünig , R. A. XlYr. 28.

ertheilt der Reichsstadt Nördlingen , um ihr aufzuhelfen , Bestätigung ihrer Jahr- und Wo-
chenmärkte mit der Bestimmung , dass innerhalb 2 Meilen von der Stadt kein Jahr- noch
Wochenmarkt gehalten werden soll , dass Niemand den Handel der Stadt beirren dürfe,
dass sie bey den Jahrmärkten Aeclitern und Aberächtern Aufenthalt gestatten könne.
Pön 50 Mark Gold. Lünig, R. A. XIV. 30.

erlaubt den Bürgern von Krems und Stain , Waaren nach Venedig (über Zell) zu führen,
und andere lierauszubringen, und bey ihnen, oder wo es sonst ihnen füglich ist , zu ver¬
kaufen. Ranch, SS. R. Austr. III. 371.

verleiht den Städten Krems und Stain die Wapen , den Gebrauch des rothen Wachses bey
Siegeln und andere Gerechtsame, die bisher die Staut Wien hatte.
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„ _ Auch haben wir in die sunder gnad getan , daz sie yedes jar zu weynachten einen purgerrnaister
„mit zetteln welen miigeu , inmazzen als ez dasselbs zu Wienn geschiecht , doch daz sollte zettel vns vnd
„vnsern erben landsfürsten in Oesterreich verpettschafft zugeschickt werden , dardurch wir Inen einen pur-
„germaister zuuerwilligen wizzen , derselb purgerrnaister dann den Vorgang in baiden Stetten haben vnd in
„sollten eren vnd wirden von menigklich gehalten sol werden als vnser purgerrnaister zu Wienn vor der ob-
„berürten vnerbern handlang seyn gehalten worden ” . . . Rauch , Scriptt . :.Ill . 375.

ertheilt der Reichsstadt Rotemburg auf der Tauber das Privilegium der Freyheit vor fremden
Gerichten. Pön 40 Mark Gold.

„_ dann wer zu burgermeister *rate vnd gemeiner statt daselbs clag oder spruch hette oder gewünnc
„vmb was sacke das were , der oder die sollen solich recht an dheinen andern steten vnd enden von in su-
„clien vordem vnd nemen dann zu Rotemburg vor vnserm vnd des reichs richter daselbs und vor vier oder
„sechsen erbern mannen , die sie auss den reten von dreyen den nechsten reichsstetten um sie gelegen ainer
„oder mer nemen vnd erwelen und zu dem egenanten vnsern vnd des reichs richter zu Rotemburg nidersetzen
„sollen . Wer aber zu ireti bürgern hindersessen und die in zu uersprechen sten , zu clagen oder zu sprechen
„hat oder gevvunne vmb was Sachen das were , der oder die sollen solich recht von in suchen vnd nemen vor
„irem Stattgericht ”. • . Lünig , R. A. XIV. 343.

ertheilt derselben Stadt Rotemburg auf der Tauber das Privilegium , dass sie stets wie bisher
von dem sogenannten Gulden- Zolle , der dem Bisthum Würzburg war verwilligt worden,
l'rey sein soll , nebst einer besondern Befreynng für ihre Leute. Pön 50 Mark Gold.

„_ Also dass sie , die ihren , ihre hintersessen vnd die,ihnen zu versprechen stehen , seyen geistlich oder
„werutlieh , in der statt oder auf dem laud gesessen von den weinen so sie an der Tauber , der Vorbach oder
„andern enden daselbstumb kaufen oder sonst von dannen zu ihn führen vnd bringen .werden , nun hinführo
„ewiglich solcher zoll , so ihnen zu geben ufgesetzt vnd zu nehmen erlaubt vnd erlengert seyn solle , ganz
„ledig vnd müssig vnd die zu geben nicht schuldig oder pflichtig seyn noch von ihnen genommen oder gefor¬
dert werden sollen in einig weise " . . . Lünig , R. A. XIV. 345.

ertheilt cler Reichsstadt Nördlingen das Privilegium , dass sie alle ihre Briefe (»alle vnd jeg¬
liche ir offen vnd beschlossen briefe die sy von irem rate vnd gemeiner statt wegen
»yemands geben vnd aussgehen lassen®) mit rothem Wachs siegeln möge.

Lünig , R. A. XIV. 29.
Papst Pius II. verleiht dem K. Friedrich und seiner Gemahlinn Eleonora ein Privilegium in

Betreff ihres Beichtvaters , nebst der Vollmacht , eine gleiche Gnade 16 Personen mitzu-
tlieilen.

„ _ Etsi cunctorum Christi üdelium salutem animarum ex debito pastoralis officii nobis commissi que-
„rere studeamus uestrarum tarnen animarum salutem eo magis intenti sumus , quo uestram celsitudinem
„maioribus periculis coguoscimns subiacere et propterea illa vobis libenter concedimus , per que eandem sa-
„lutis et conscientie pacem deo propitio consequi possitis . Vestris itaque deuotis supplicationibus inclinat-
„nobis ut ydoneum eligere possitis confessorem secularem uel cuiuscunque ordinis etiam mendicantium re¬
gulärem , qui confessione uestra diligenter audita vos a quibuscunque cxcommnuicationis suspensionis et
„interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a iure uel ab homine quavis occasione uel
„causa latjp- inflictis et promulgatis quibus forsan innodati et irretiti estis , vel vos esse contigerit et etiam
„a quibuscunque peccatis criminibus excessibus et delictis quantumeunque enormibus et de necessitate ex-
„primendis anuuatim quoad vixeritis ;absoluere et pleuissimam peccatorum uestrorum omnium remissionem et
„indulgentiam concedere valeat auctoritate aposfolica tenore presentium indulgemus tibique Friderico etiam
„in forma deuotionis nominandi semel dumtaxat sedecim personas utriusque sexus , quarum quelibet sibi
„etiam eligere possit ydoneum ut prefertur confessorem , qui ei pro commissis sedi apostolicc reseruatis pre-
„terquam otfense ecclesiastice libertatis uiolationis interdicti a sede apostolica impositi criminum heresis
„cuiusuis otfense inobedientie seu rebellionis in Romanum pontificem seu sedem apostolicam presbitericidii
„otfense personalis in episcopum uel alium prclatum inuadentium depredantium aut alias deuastantium terras
„ecclesie Romane immediate subiectas propter censuras Iatas in die eene domini ac etiam inuadentium Romi-
„petas seu quoscunque alios ad Romanam curiam uenientes semel in vita , in aliis vero quotiens fnerit opor-
„tunum debitam absolutionem impendat et salutarem ac in mortis articulo plenariam omnium peccatorum
„suorum remissionem concedere possit plenam et liberam concedimus facultatem . Nulli ergo ”. *, (Gratis de
mandato domini nostri pape .) Geh. H. - Archiv.

K. Friedrich schreibt seinem Bruder Erzherzog Albreclit auf dessen Intercessiön für die Wie¬
ner. Anhang. (St. - Archiv zu Wien. Gleichzeitige Abschrift.)

erlässt einen Gerichtsspruch gegen die Wiener auf Klage gewisser Personen , deren Hab und
Gut in den vorausgegangenen Unruhen beschädigt wurde.

Anhang. (Cod, ms. N. 25.) Geh. H. - Archiv,
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verleiht wiederholt dem K. Georg- von Böhmen das Anfalls - Recht der Grafschaft Kazeneln-
bogen , falls der Graf Philipp ohne männliche Leibeserben abgehen sollte , für sich oder
einen seiner Söhne. Pön 1000 Pfund Gold. Lünig , C. Germ. dipl. I . 1499.

bestätigt die Privilegien und Gerechtsame der Grafen Ulrich und Wilhelm, Gebrüder, und
ihres Vetters Ludwig, Grafen zu Öttingen. Pön 100 Mark Gold.

II. R. Q,. 60. Lünig , R. A. XXII. 770.
Hanns von Rorbach und Simon Pötl stellen dem K. Friedrich, der ihnen das gesammte Hab

und Gut , das Herr Oswald Reicholf hinterlassen hat , übergab , einen Revers aus , den
dritten Theil dessen , was sie davon zu ihren Händen brächten, ihm dem Kaiser überant¬
worten zu wollen »souerr wir vns mit iren gnadn darumö nicht verrer aynen.>:>

Geh. H.- Archiv".
Der Convent des Frauenklosters zu Judenburg schreibt dem Kaiser Friedrich in Betreff der

Wahl einer Aebtissinn nach seinen Freyheiten.
„ _ Wir tun ewru k . gn . tzu wissenn , das vnnser fraw nmetter dv abtessin layder mit tod vergangu

„ist , das liaben wir also dem erwirdign mayster Hainrichn vnnser minister tzuegeschribn vnd ze wissen ge-
„tan das er komen solt , der also ettweuill tzeyt verezogn hat vnd do er na körnen ist hat er ain frömde
„klosterfrawn aus Österreich mit im bracht vnd vns furgehaldn ewr kayserleich gnad hab mit ym geschaffen
„dieselbu frawu tzu abtessin ze maclvn vnd intzesecznn . Nu habn wir das ganncz conuent ainträchtigkleich
„ayne vnser cor .uent swester genant Barbara Poynerin czu abtessin erwelt vncz auf kunfft vnd bestattigung
„des benantn vnsers minister , der aber dieselb vnser abtessin nicht czu bestattn sunder sollin geschafft so
„ewr kayserlich gnad mit im getan sol habn vermaynt nach tze geen . Also bittn wir all vnd vnser yede be-
„sunder ewr kayserleiche gnad dyemiiettigkleich vnd innerikchleich durch gotz vnd vnser liebm frawnn willu
„ewer kayserleiche gnad well ansehen solh vnser freyhayt so wir von den heyligu vater den pabst Innocen-
„cio habn die do klerleich innehalt , das wir gewalt habn vnser conuentswester aine zu erwelln . Auch ewer
„kayserleichn gnadn bestiittigung vbef all vnser freyhayt so wir habn von alln fürstn vnd herrn vnd ewern
„kayserleichn gnadn aiihangundn mayestat ewer kayserleich gnad welle den benantn vnnsern minister schreybm
„vnd mit im schaffen vnd gnedigkleich darob sein , damit er vns pey vnsern freyhayttn auch ewr kayserleich
„gnad bestiittigung beleybm lasset vnd nicht verrer gestattn vns cze dringn , das weliu wir mit vnsern an-
„dachtign gepett hincz got vmb ewer kayserlcich gnad alczeit gern verdyeuu , wenn ewer kayserleich gnad
„ways selbs das das kloster gar arm ist vnd soldu ain frombde ingeseezt werdnn die der levvff nicht beste , so
„wer es gar verdorbm . Wir hoffen es sey wissenleich das die abtessin die wir erwelt habnn vns vnd dem
„gotzhaws nütz ist vnd sein wol mit ir furgesehen’ 1. . . „ Ewr kayserleichn gnadn mayestatt der ganncz conuent
„des frawnnklosters zu Judennburg genant vnser Frawnn Paradeys ewer kayserleichn gnadn vnttertiinig gegn
„got alczeyt ” . . . Auf einem ein geschlossenen Zettel steht als PostScript: „Auch aller - “
„genedigister herr rueffn wir an ewer kayserleiche gnad ir weit ansehen das wir mit geystlichayt vns in
„rechter gehorsam mit aller czucht vnd zymlichayt nach anfsacz vnser regel ordnieich also wir hoffen zu got

, „ volpracht habenn in raynigkayt fleyssiger gotzdiennst von kindhayt vnser tag piss auff den hewtign tag da-
„rumb wir hoffenn das wi £ vnser wall pilleich bestättiget mit gunst ewer kayserleichn gnadn vnd vnder vns
„ain wirdige mueter zu ainer abtessin erwelln mügn . Wenn doch wissenntlich ist , das wir mit vntad w-ils got
»noch nye begriffe seind , des sich vnser geslächte mocht in spott schamepn .” Geh . H . - Archiv.

K, Friedrich verzeiht dem Leonhard Wurmhrand, Herrn zu Stuppaeli , seine Untreue (er
war unter den Gegnern des Kaisers) und nimmt ihn auf Vorbitte gewisser Verwandten
wieder zu Gnaden auf. (Wurmbrand) collect, geneal . 56.

Erzherzog Albrecht von Oesterreich schreibt seinem Bruder K. Friedrich und sucht sein Be
nehmen zu rechtfertigen. Nebst dessen (undatirter) Antwort.

, Anhang. (St. - Archiv zu Wien. Gleichzeitige Abschrift.)
Papst Pius II. schreibt dem K. Friedrich, der für K. Georg von Böhmen sich bey ihm ver¬

wendet hatte, (dass er die Breslauer zur Gehorsamsleistung verweise), K. Georg solle frü¬
her in den Schooss der Kirche zurückkehren , wozu der Kaiser mitwirken möge.

Lünig , C. Germ. dipl. I. 1502.
K. Friedrich schenkt dem Zbinko von Hazmburk (Hasemburg) für seine Dienste bey der Be¬

lagerung der Burg zu Wien mehrere Reliquien.
„ _ in primis de tuuica Christi , it . de columua ubi Christus coronatus est ; it . de columna flagcllatio-

„nis ; it . de lapide ubi stetit virgo Maria quaudo aiigelus eam salutavit : it . de Iapide , ubi stetit Moyses reci-
„plens praecepta domini ” . . . Ludewig , Reil . Mss . VI . 80-

bezeugt , dass ihm sein Rath und Kämmerer Hanns von Rolirbacli das Schloss und die Herr-
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Schaft Neuburg auf dem Inn sainnit den Schlössern »Wernstain , Frawnhaus , Neufels 1*
hohen und niedern Gerichten , dem Holzpropstamt , der Mauth , Täfern etc . etc . um 36000
Ducaten und ungrische Gulden , die er richtig empfangen , abgekauft habe.

(Cod . ms . 25.) Geh . H, - Archiv.
bittet den König Georg von Böhmen , diesen Kauf handzuhaben und sich diessfalls gegen den

von Rohrbach und seine Erben zu verschreiben . (Cod . ms . 25.) Geh . H . -Archiv.
verspricht dem Hanns von Rohrbach , denselben Kauf durch Erzherzog Albrecht und Herzog

Sigmund vop Oesterreich schriftlich nach Gebühr bestätigen zu lassen , ehe er sich mit
diesen Beyden vergleiche . (Cod . ms . 25 .) Geh . II . - Archiv.

befreyt den Hanns von Rohrbach von allen Mauthen , Zöllen und Aufschlägen für die Victua-
lien und andern Bedürfnisse , die er zu Lande oder Wasser auf diese seine Schlösser
führen lassen wird . (Cod . ms . 25 ) Geh . H . - Archiv.

Hanns Keczperger stellt dem K . Friedrich , der ihm die Errichtung einer neuen Mühle vor
dem Wienerthore ausser Neustadt an der Vischa , an der Stelle der unlängst abgebrann¬
ten Mühle des Stephan Prugkner , mit den gewöhnlichen Freyheiten erlaubt Hatte , einen
Revers ans , dass er von dieser (demKaiser zugehörigen ) Mühle künftig (von Weihnach¬
ten angefangen ) jährlich 12 Pfund Pfenning in die k . Kammer dienen wolle . “

Geh . H . - Archiv
K. Friedrich ernennt seinen Rath und Kämmerer Hanns von Rohrbach , dessen Sohn Chri¬

stoph sammt allen Nachkommen zu Freyherren von Neuburg auf dem Inn und Herren
von Rohrbach , nebst der Freylieit , mit rothem Wachs zu siegeln.

(Cod . ms . 25 .) Geh , H . - Archiv.
verleiht dem Freyherrn Hanns von Rohrbach (Neuburg ) ein Wapcn.

„_ ainn schilt getailt in stakh des pesser tail von dyenianden vnnd der annder tail von toppasion ist ka¬
lbend in im ain volkomen adler mit ausgepraiten (lügen desgleichs von dyamanten vnd toppasion gehalbirt , darauf
»ainn lielliu mit seiner helmdeck gekrönt von dem höchsten metall getzirt mit ainem ) geregclierten rorpuseh
»mit seinen getzeitigten fruchten als die mit varben in mitte dises briefs angestrichen sind ”. . .

Geh. II. - Archiv.
Hanns von Rohrbach , Freyherr von Neuburg bekennt , dass , wenn sein Mannsstamm aus¬

sterben sollte , Schloss und Herrschaft Neuburg auf dem Inn etc . etc . wieder dem K. Fried-
rich und seinen Erben zufallen soll , doch sey jeder Erbtochter vor der Abtretung der
benannten Schlösser eine Summe von 2000 Gulden ungrisch auszuzahlen . (Zeugen : Bi¬
schof Ulrich von Gurk , Canzler , HinkoTanfeld von Lutzka und Herr Hanns Sibenhirter .)

(Cod , ms . 25.) Geh . II . - Archiv.
K. Friedrich bestätigt die Bedingungen dieses Vermächtnisses . (Cod . ms . 25.) Geh . H .-Archiv.
ernennt den Hanns von Rohrbach (Freydierrn ) zum Grafen von Neuburg auf dem Inn.

(Cod . ms . 25.) Geh . H . - Archiv.
erlheilt dem Ulrich Permann , Bürgermeister zu Wien , für seine treuen Dienste bey dem

Aufstande , die Erlanbniss , sich - wo immer sesshaft zu machen , ungehindert Handel zu
treiben und seine Waaren überall im Lande , zu Wasser und zu Lande mauth - und zoll-
l'rey verführen zu lassen . Oesterr . Archiv v . Mühlfehl u . Hohler . I . 128.

bevollmächtigt den Hanns Freyherrn zu Neuburg auf dem Inn und Herrn zu Horbach und
den Sigmund Drechsler , Lehrer geistlicher Rechte und k . Protonotar , bey dem von Kö¬
nig Georg von Böhmen veranlassten »Tag » zur Beylegung der Streitigkeiten zwischen
ihm und Herzog Ludwig von Bayern zu unterhandeln . (In einem Vidimus des K. Georgs
von Böhmen vom 23. August 1463.)

Als der durleuchtig Jorg könig zu Beheim etc . vnnser lieber swagcr vnd curfürst ain tag der zwi-
„trecht halbn , so sein zwischen vnnser des hochgebornen Albrechtten marggrauen zu Brandburg vnd burg-
„grauen zu Nurmberg vnnsers fürsten geuattern haubtman vnd hofineister vnd vnnser beder mitgewantn ains
»vnd des hochgeborn Ludwigen pfalzgrauen (bey) Rein vnd hertzog in Beim vnd seiner mitgewantn des au-
»derii teils die hinzulegen auf sand Peter und Paulustag nachstkomende -gesetzt hat , das wir den edlen ”. . .

Geh. H. - Archiv.
verleiht den Städten Krems und Stain das Münzrecht und die Erlaulmiss , ganze und halbe

Pfenninge (Hälblinge ) zu schlagen . Rauch , SS . III . 378.
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erlaubt (len Bürgern von Krems und Stain , zwischen beydcn Städten Häuser zu bauen , zum
Gebrauche der Bürger oder der Fremden , welche 12 Jahre steuerfrey sein sollen.

Rauch , SS . III . 38J.
Papst Pius II . überlässt dem K . Friedrich das bisher sich vorbehaltene Recht , einen jeweils

gen Bischof von Laybach zu präsentiren , auf ewige Zeiten , dem Bischof selbst solle
aber die Verleihung der Canonicate und Dignitäten zustehen . Caesar , Ann . D . Styr . III . 519.

K. Friedrich erlaubt den Bürgern von Krems und Stain , eine Brücke über die Donau von
Neuem zu schlagen und nach Abzug der Herhaltungskosten soll die Hälfte der Mauth
der kaiserlichen Kammer Zufällen . Rauch , SS . III . 382.

Matthäus von Spawr , Erbschenk zu Tirol , stellt dem K. Friedrich , der ihm da9 früher von
K . Albrecht dem Jörg Schekh als Leibgeding verliehene Landgericht , welches dann spä¬
ter Jörg Seusenegker von K . Friedrich inne hatte , auf 17 Jahre verliehen hat , einen
Revers aus . Aus dem Landgerichte sind aber mehrere Theile ausgeschieden.

„ _ Als der allerdurleuehtigist fürst vnd herr her Fridreich Römischer kaiser etc. etc . seiner kaiserlichen
„gnaden lanndtgericht , so weilent Jörg Schekh von ettwan seiner kaiserlichen gnaden vettern künig Albrech-
„ten meinem gcnedigen herrn löblicher gedechtuuss in leibgediugsweis inngehabt hat vnd nachmals sein kai¬
serliche gnad Jorgen Sewsenegker verschriben hat mir vnd meinen erben , ausgenomen das ge rieht
„zuMelkh , so sein kaiserliche gnad vormals demgotshausdaselbszuMelkhgc-
„ben , auch die vogttey vnd hals vnd plutgericht in dem purgkfrid zu dem gesloss
„H o h e n e g k in seiner gnaden fürstentumb Österreich gelegen gehörennd vnd vor-
„in a 1s in d a s s e 1b seiner kaiserlichen gnaden lanntgerichtgehanndelt ist worden,
„damit vns d i e s e 1b sein kaiserlich gnadyetziu sund erliait fürgesellen vnd b e gna¬
det von meiner fleissigen bete wegen mit allen vogteyen , eeren , gerechtikaiten , herlikaiten , ge-
„waltsamen vnd anndern zugehörungen auf subenzehen jar ingebeu vnd verschriben hat , nach lautt seiner
„kaiserlichen gnaden brief darumb ausganngen . Das ich obgenanter Mathes von Spawr für mich vnd die be¬
reiten mein erben ”. . . bey meinen trewn gelobt vnd versprochen hab”. . . \ Geh . H. - Archiv.

Die Legaten des Papstes Pius II . vermitteln einen Frieden und eine Uebereinkunft zwischen
K. Friedrich und K . Matthias von Ungarn , die von den ungarischen Bevollmächtigten
declarirt wird . (Ursini Yelii de hello pannon . ed . Kollar , p . 204 . Pray , Ann . Hung . III . 285 .)

Geh . II . - Archiv.
Ii . Friedrich declarirt ebenfalls diesen Frieden , der durch Vermittlung der päpstlichen Lega¬

ten abgeschlossen wurde . Urs . Velii . de b . pannon ed . Kollar , p . 210, Pray , III . 286.
(Lünig , Dumont etc . etc .)

stellt in Betreff der ihm eingeräumten ungrisehen Herrschaften und Schlösser einen Revers
aus , tlieils wegen der Lösung von seinen Erben (um 40,000 fl. ungr .) , theils in Anse¬
hung des Verhältnisses der Unterthanen u . s. w.

Urs . Vel ed. Kollar , p . 216 . Pray , Ann . III . 289.
Der päpstliche Nuntius , Rudolph von Rüdesheiin , bestätigt laut der ihm durch PapstPius II.

(nach den inserirten Bullen vom 4. und 5. May 1463) eingeräumten Vollmacht , die zwi¬
schen K . Friedrich und K , Matthias von Ungarn abgeschlossene Uebereinkunft (in Betreff
der Krone u . s w. Urs . Velii etc . ed Kollar , p . 219 . Pray , Ann . III . 291 . Geh . II, -Archiv.

K . Matthias von Ungarn bestätigt die durch seine Bevollmächtigten mit K. Friedrich abge-
- schlossene Convention , insbesondere den Punct wegen der eingeräumten ungarischen

Herrschaften . Urs . Vel . ed , Kollar , p . 226 . Pray , Ann . III . 294.
Der Bischof von Gurk (k . Canzler ) übergibt dem K. Friedrich wieder eine Anzahl eingelau¬

fener Briefe.
Vermerkcht die nachgeschriben brief so mein herr von Gur gk vnserm lierren n. dem Ro . kayser  etc.

geantwurtt hat , au freitag nach Jacobi apostoli in der Newnstat anno etc . Ixiij.
Item ain renersal graf Las slaws von Pösing  vmb die munss auf des preg so mein herr siecht , die

weil er sich meius herrn halt ze slahen.
Item ain lateinisch reuersal von dem prior vnd dem conuent in Ysterreich , daz sy im n e w c n k 1o-

ster im wald,  so in von vnserm heilign vater dem pabst vnd vnserm herrn kayser erlaubt ist ze mach»
sechs priester vnd vier nouiczn haben wellen.

item Jorgens Scheirer  verczeichbrief ains turne  ob dem markcht B i t s c h a c Ii mitsambt ettlichu
anndern gutem daselbs.

52
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Item  Jorgens Tschernöml geltbrief vmb zwaytausent gülden auf sand Jörgntag uagstuergangn
zubeczallen.

Item Iiannsen Senusch  reuersal , das geslos W eissenfeis  mitsambt Hannsn Zobelsper-
ger  innzehaben.

Item Iiannsen Senusch  reuersal viüb das ambt vnd gericht zu W e i s s e u s t a i n vmb sybenczehen
hundert guter Iiung. vnd ducatu guidein.

Item Walthezarn von Teuffenpach  reuersal vmb das geslos F u r s t e n f e 1d innczeliaben auf
nieins lierrn verrer geschefft vnd beuelhen.

Item Hanns en Keczperger  reuersal vmb die nu'il vnd mülslag vor Wienuertor auf der  Vi-
sc ha  darauf vormals Steffans Prugkner  mül gestannden ist , dauon all jar zu den Weichnachtn in
meins herrn kamer zwelf phunt phening ze dienu.

Item Walthezarn von Weispriach  Verschreibung vmb den teich vnder dem geslos K a r Is p e r g
den innzehabn auf sechs jar.

Item Linhartn Pirgkfelder  reuersal vmb die mül vnd mülslag zunagst der pasteyen vor Wien-
nertor  davon sol er all jar zu den weichnachttn in meins herrn kamer zehen phunt phening dienn , auf
in vnd E 1s p e t h e n sein hawsfrawn.

Item Nicoleschen vnd Frannczn vom Gbag  anstat ir vnd aller irer rot vnd mitgesellen tött-
brief , vmb all geltbrief sehadenbrief quittung porgbrief tedingczedl vnd annderlay geschrifft , so sy zu V 1-
reichen von Grafenegk  zu meins herrn lianndn gelegt haben.

Item hem Hannsen Rorbacher freyen zuN ew n bürg auf dem Yn vnd herrn zu Ror-
1) ach  reuersal vmb Ne w u bürg auf dem Yn,  den geslossen Wernstain Frawnhaws vnd N e w n-
fels  auf in vnd sein leibserbn das sun sein.

Item Hannsns von Rorbach vnd Scolastica  seiner hawsfrawn reuersal vmb das geslos Ra -
benstain  in leibgedingsweis innczehabn.

Item Wolfgangn Fürst von S wein hart  ain geltbrief lauttend vmb iijc. (300) pf. pfen.
Item von Iiannsen Enczestorffer  ain Verschreibung vnserm herrn dem kayser  lauttend , wider

sein kays. gnad nicht ze tun. r
Item hern Hannsen Gredenegker  ain geltbrief lauttend von weilent graf VI reichen von

Ci ly  vmb hundert vnd xx gülden , die im derselb von Cily auf dem kassten zu Ortemburg  versehriben
hat.

Neu¬
stadt.

Item darauf aiuen geschefftbrief an den Kasstner  vmb die obgemelt summ lauttend.
Item weilent Wolfgangn Wolffenrewtter vnd Annen  seiner hawsfrawn geltbrief vmb tausent

phunt phenning , den man von der yeczgemelten Annen vmb viiijc . (900) gülden gelöst hat.
Item von den von Brawnsweig  wegn ain geltbrief vmb vier tausent Reinisch guidein.
Item ain Verschreibung von der von Cili  so sy am erstn gehn hat voa Gurkfeld  wegn.
Item von dem Sesmie von Horoschowecz  zwen vernicht scliedennbrief vnd ainn geltbrief auch

vernicht lautend viijc. vnd ij. (802) gülden vnd ainen geschefftbrief vmb dieselb summ guidein an Cristof-
feu von Mörsperg,

Item von Janen Podmossky  ainen vernichtn schadennbrief.
Item von dem Vlreich Grafenekger  ain quittung iautund vmb jim. iij. gülden (2003) an den sche-

den ze Wienn emphangn. 4
Item von Mathesn von Spawr  ainen gegenbrief vmb das lanntgericht vnd vogtey so Jörg S e w-

senekger  innhat , daz derselb von Spawr mag sihenzehen jar iunhabn vnd nicht leuger . Geii. H.-Archiv,
Ulrich von Gravenegk »Span zu Ödemburg» gibt dem K. Friedrich einen Schuldbrief über

geliehene 1000 ungrische Gulden und Ducaten , die er bis künftigen St. Martinstag zu¬
rückzuzahlen verspricht. Geh. H. - Archiv.

Ev. Friedrich gleicht seine bisherigen Irrungen , die zwischen ihm und Jörgen von Potendorf
obgewaltet hatten , in einer getroffenen Uebereinkunft au9.

»— Von erst daz derselb her Jörg von Potendorf mit seinen erbslössern den krieg aus , so liei'tzog
»Albrecht mitsambt ettliehen aus der lanndsciiafft in Österreich vnd mindern wider sein kayserlicli gnad trei-
»bet still sitzen vnd den benanten vnsern aliergnedigisten herrn den Römischen kayser vnd seiner kayserli-
»cheu gnaden lannd vnd leut dauon nicht augreiffen nocli bekümmern sol . Desgieiehs sol es von seinen kay-
„serlicheti gnaden seinen lanndn vnd leuten , auch allen seiner kayserlichn gnadn dienern vnd vudertanen ge-
»gen dem benanten von Potendorf vnd seinen erbslössern , leuten , dienern vnd gutem auch trewlich gehalten
»werden. Item die huldigung so bisher besclielien »ein , sullen besteen nach innhaltt der huldigungbrief vnd
»sullen darauf die leut vnd guter seiner kayserlichen gnaden , so in hern Jorgens huldigung sein , von dem
»benanten von Potendorf beschirmt werden, nach innhaltt der huldigungbrief . Item daz hern Jörigen von Po-
»tendorf Vorbehalten vnd er frey sey mit seinem leib vnd dienern ausserhalb seiner berürten erbslosser ze
»dienn vnd ze helffen wem vnd wo er wil. Item von der guter wegen , so desselben hern Jorgens dienern,
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„sn bey im in disen kriegen durch vnsern allergnedigisfen herni n den Römischen kaiser vnd den seinen ge-
„nonien seinu , dieselben guter sol vnd vvil sein kayserlich gnad schaffen widertzegeben , doch also , doz sich die,
„den dieselben guter zugehörn , gegen seinen kayserlichn gnadn vnd seinen lannden vnd leuten damit hallten,
„als sich gebäret . Dann von der absag wegen die hat sein kayserlich gnad dem benantn von Potendorf vnd
„den seinen auf sollt teding vnd bericht widcrumb hinaus geben . Item von des Harrenstain wegen darauf der
„benant von Potendorf begert , im die nutz vnd renntt davon vntz auf saund Merttentag nagstkünfftigen ver-

„gunnen abzenemeu . Das gibt sein kayserlich gnad auch nach , doch also daz der von Potendorf dem brobst
„vnd korherrn zu der Newnstat der newii stifft auf dem tor in der burkh , dazwischen dauou ausricht vnd
„antwurtt in die Newnstat sechs vas weins vnd vir mutt swers traids , dann von der gründt , wraid , wismaid,
„vischwaidj höltzer vnd annders der hersehafft Harrenstain zugel .ürennde , so vormals in bestanndsweis gen
„Ebeufurt gelassen ist , wil sein kayserlich gnad dem von Potendorf vnd seinen leuten die hinfür für annder
„in ainem zimlichen bestannd lassen , inmassen vnd er des mit seinen kayserlichen gnaden oder dem brobst
„vnd korherrn aynig wirdet . Item sein kayserlich gnad sol vnd wil auch dem benanten von Potendorf die nutz
„renntt zins güllt vnd annder zugehörung des Harrenstain all von dem benanten saund Merttentag auf ain
„gantz jar in ainem bestannd nemlich vmb vierhundert phuut phenning lassen vnd ob er die füran verrer
„iiabn wDltte , darumb mag er sich mit seinen kayserlichen gnaden oder dem brobst vnd korherrn verrer ai-
„nen . Item von des gejayds wegen ist sein kaiserlich gnad willig dem von Potendorf das ze lassen auf sechs
„ganntze jar vnd seiner gnaden darnach widcrruffen , doch so behellt sein kayserlich gnad im selbs oder mit
„wem das sein kavserlich gnad schefft oder erlaubt vor ze jagen , wenn sein kayserlich gnad wil . Vnd sol der
„von Potendorf seinen kayserlichen gnaden geben ainen volkomen vertzeichbrief vber die herschafft Harren-
„stain , daz er noch sein erben gegen seinen kayserlichen gnaden noch seiner gnaden erben darumb dhainen
„Zuspruch noch anuordrung nicht mer haben sollen noch wellen . Vnd sollen darauf all zwittreeht vnd sa-
„cheu , wie sich die bisher zwischen seinen kayserlichen gnaden vnd dem von Potendorf gemacht haben , gannrz

„geruht vnd geaynet sein , vnd von dhainem tail nicht mer geefert noch zu rach gedacht werden treulich vnd
„vngeuerlich ” . . . Geh . H. Archiv,

bestätigt die Privilegien und Gerechtsame des Bischofs Johann von Speier und seines Hoch¬
stiftes . Besondere Pön 50 Mark Goid. Kulpis, doc.p.92. Liinig, R. A. XI. 269.

erhält (vom k. Canzler) einige Docuinente.
Item an freitag nach sand Larentzntag meins herrn gnaden dem kayser  geanttwurtt ainen geltbrief

von Vlreichn Grafenekger  lautund vmb tausent gülden Vnger vnd ducatn auf den nachstkunftign
saund Mertentag zubeczalln.

Item an demselben tag ain bestettung von Rudolffn probst zu Freys in  g geanttwurtt seinen gna¬
den antreffund die bericht zwischn vnserm herrn dem kayser  ains vnd n . die Vngerischn krön  des
andern tails so daun sein gnad den Vngern hinaus hat gehn denselben Vngern . Geh . H . - Archiv,

verleiht dem Grafen Wilhelm zu Montfort die Grafschaft Werdenberg mit Zugehör als Reichs¬
lehen . Er soll bis zum St. Märtinstage dem Grafen Ulrich zu Würtemberg als Reichsbe¬
vollmächtigtem den Lehenseid ablegen. (Der Auftrag an den Grafen Ulrich von Würtem¬
berg desslialb von K. Friedrich ist dat. Neustadt , 27. October 1463.) Geh. H. - Archiv.

K. Georg von Böhmen vermittelt eine Ausgleichung der Streitigkeiten zwischen K. Friedrich
und Herzog Ludwig von Bayern , Pfalzgrafen bey Rhein.

Scliöttgen 11. Kreysig, Dipl. etc. II. 63. Dumont, III. 1. 288. Geh. H. - Archiv mit dem
Datum : Prag , Dinstag vor sand Bartholomeustag (23. August). (Variirt etwas )

trifft durch seine Vermittlung eine Ausgleichung zwischen K. Friedrich und Herzog Sigmund
von Oesterreich , welchem der Kaiser das ihm gebührende Drittel des Landes von der
Erbschaft Königs Ladislaus her nach Thunlichkeit (soviel er inne hat) abtreten soll . Die
übrigen Forderungen sollen auf einem von Herzog Ludwig von Bayern , Pfalzgrafen bey
Rhein, zu haltenden Tage ausgeglichen wrerden. v. Kurz, K. Friede.IV. II.238. Geh. H.-Archiv.

K. Friedrich schreibt dem K. Georg von Böhmen , dass seine Schwester Markgräfinn Catha-
rina von Baden zwischen ihm und seinem Bruder Erzherzog Albrecht einen Stillstand vom
1. bis 29. September vermittelt habe, während welchem (am St. Mauritiustage, 22. Sept.)
zu Tulln ein Landtag zur Beruhigung und Befriedung des Landes gehalten werden soll,
wozu er (König Georg) etliche Räthe schicken möge , zu seiner Unterstützung.

Sommersberg , SS.rer. Siles . 1. 1029. (it, Lünig, C. G.D. 1. 1510 aber unrichtig, wie bey
Georgisch auf den 7. September gesetzt .)
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Nro.

4-025

4026

4027

4028

4029

4030

403 J

4032

4033

4034

4035

Friedrich IV* (III.) 1463, September 16. _ November 26.
1463.

Sept.
16.

.22.

_26.

Oot.
8

_ 22 .

_31.

Nov.
4.

_ 7.

_ 20 .

—26.

_26,

Hader-
storff.

Tulln.

Neu¬
stadt.

(s . 1.)

Hum.

(s. 1.)

Neu¬
stadt.

Vorläufige Zusammenkunft österreichischer Landleute zu Häderstorff , um allerley für den
nächsten vom K. Friedrich ausgeschriebenen Landtag zu Tulln zu verabreden und zu
veranstalten . Anhang . (Cod . ms .) Geh . H .-Arcliiv.

Landtag der österreichischen Landleute zu Tulln ; von K. Friedrich ausgeschrieben , um da¬
selbst alle Zwistigkeiten beyzulegen und das Land in Ruhe und Frieden zu bringen . Der
päpstliche Legat (Episcopus Torcellanus ) versuchte die Ausgleichung . Das Endresultat
war nicht befriedigend . Fragmente der Unterhandlungen daselbst in einem Cod . ms . der
k . k , Hofbibliothek . (Jur . civ . 157 .) Anhang.

Die Geschichte des Landtags bey Ebendorfer (Thomas von Haselbach ) . Pez , SS . Rer . Austr.
II . 977_ 981 . Bey Senckenberg,Sei . Jur . et Hist . V. 219 _ 238 , (Cap . LIX .) Rauch , Hist . rer.
Austr . ab 1456 _ 1467 . p . 112.

K. Friedrich verpflichtet sich . gegen die Stadt Nürnberg , welche die Stadtsteuer auf 3 Jahre
voraus bezahlt hat (1464_ 1466 , jedes Jahr 1000 Gulden Nürnberger , i. e . 1100 fl. Rh.
gerechnet ), dass , falls er dazwischen sterben sollte , seine Erben die Stadt in Betreff der
Uebermass , die ihr herauskäme , entschädigen sollen . ( Cod . ms . 25 ) Geh . H. - Archiv.

Erzbischof Burkhard von Salzburg erlaubt , dass K. Friedrich bey der Kirche zum li . Leon¬
hard in der Vorstadt zu Grätz ein Franciscanerkloster errichte . Caesar , Ann , Styr . III , 520.

Papst Pius II . bestätigt in einer Bulle alle inserirten Briefe über die zwischen K . Friedrich
und K , Matthias von Ungarn getroffene Ausgleichung.

Geh . H . - Archiv , gedr . (um 1490 .) S . Urs . Velii,ed . Kollar229 . (N . VI .) Pray , Ann . Hung . III . 297.
Churfürst Adolph von Mainz stellt dem K. Friedrich über sein künftiges Benehmen einen

Revers aus.
1.) „Daz wir nu hinfür wider sein kais . niaiestät auch seiner gnaden person stat vnd wesen weder mit

„rat noeli tat tun noch hanndeln suiln noch welln noch ielits geprauchen, das dawider noch wider sein kai¬
serliche oberkait vnd gewaltsam in aynig weis sey oder gesein muge.”

2.) „Item daz wir auch kaineriay besammung des heiligen reichs kurfürslen fürsten oder annderr noch
„tag darumb ausschreiben noch halten suiln noch wellen , auch darinn nicht verhelen noch vergünstigen wei¬
ten , daz die von yemannds annderm ausgeschriben , gesetzt oder gehalten werden an besunder erlauben
„vnd beuelhnuss seiner kais . gnaden.”

3.) „Item wir suiln vnd wellen auch seinen kais. gnaden auch s. gnaden lebteg gantz aus in Ordnung
„vnd fürsehen der ybung nuczn gerechtikaiten vnd veil der Römischen kauntzley dhainerlay irrung noch in-
„trag tun, durch uusselbs oder yemand mindern in ainicherlay weise vnd wann auch gebürn wirdet die re-
„galia vnd leben der egemelten kirchen vnd stiffts von s. kais . gn. zu empfahen , so sullen vnd wellen wir
„alsdann dise obgeschribm ' stuck vnd artikel , alle vnd yede in derselben emphahung vngeuerlich als ain
„ertzbischof vnd kurfürst zu Mainz mit vnsern versigelten brieuen zu vernewen etc. etc. Geben an montag
„aller heiligen abent anno 1463.” CCod. ms. 25.) Geh. H. - Arcliiv.

K. Friedrich verspricht dem Churfürsten Adolph von Mainz , k . Rathe , Hülfe und Fördrung
wider alle seine Dränger und Feinde . (Cod . ms . 25.) Geh . H.-Arcliiv.

verleiht dem Wilhelm Costenntzer , seinem Bruder Jörg und ihren ehelichen Leibserben ein
Wapen . i

„_ Mit naniea einen schilt vbertzwirich geteilt vnden gelb vnd oben swartz darinn ein klymenden Ieo-
„parten mit aufgeworffen swaucze vnd gelfunder zungen in baid teil des Schildes varben verwechselt vnd
„auf dem Schilde einen helme mit einer gelben vnd swartzen helmdekchen getzieret , darauf ein halber gel-
ober leopart mit aufgerakchten prannken vnd gelffunder zuugen ”. . . R. R.. Q, 185.

überlässt dem Jörg Hohenperger , seinem Pfleger zu Laa , das Schloss daselbst mit aller Zu¬
gehör und dem Ungelt in pflegweise bis auf Weihnachten über ein Jahr.

»vnd sullen auch der benant Hohenperger vnd sein erbn vns vnd vnsern erben in der obgenanten zeit
„von denselben nutzen , ziasen , renutten, gulten vnd vngelt nicht heraus zu geben schuldig sein”. . .

Geh. H. - Archiv.
erlaubt auf Bitte des Sigmund von Puchaim und seines Vetters Hertneid von Puchaim , dass

ihre Bürger und Leute zu Horn jährlich am St . Georgentag einen Jahrmarkt mit den im
Fürstenthume Oesterreich gewöhnlichen Freyheiten abhalten . Geh . H . - Arcliiv.

erlaubt auf Bitte derselben Vettern von Puchaim , dass ihre Bürger und Leute zu Gelestorl’
(Göllersdorf ) jährlich am St . Matthäustag einen Jahrmarkt mit den im Fürstenthume
Oesterreich gewöhnlichen Freyheiten abhalten . Geh . H . - Arcliiv.
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4036

4037

4038

4039

4040

4041

4042

1463.

4043

Dec.
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_ 5.
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storf.

(S. 1.)

Neu¬
stadt.

Heinrich Pewrl von Antwerpen gibt dem K. Friedrich , der ihm einen Freybrief zur mauth-
und zollfreyen Betreibung seines Handels in den (kaiserlichen ) Erblanden gegeben hatte,
einen Revers , jährlich 10 ungrische Ducaten - Gulden dafür zu entrichten („so lang ich
»des geinelten freybriefs gebrauch ") . Versiegelt durch den Neustädter - Bürger Friedrich
Sexperger . Geh . II. - Archiv.

K. Friedrich befiehlt seinen Mauthnern , Ungeltern und Amtleuten unter der Enns , dem Her¬
zog Sigmund von Oesterreich von nun an (wegen der zu Prag geschehenen Ausglei¬
chung ) das Drittel der Gefälle zu überantworten . (Cod ms . 25.) Geh . II . - Archiv.

beauftragt den Markgrafen Albrecht von Brandenburg und den Reichs - Erbmarschall Hein¬
rich von Pappenheim , die Irrungen zwischen dem Churfürsten Adolph von Mainz und
dem Dietlier von Iseinburg (seinem Rivalen ) beyzulegen und auszugleichen.

Häberlin , Neueste T . R . G. II . (XLII .)
Wilhelm Pebringer und Ruland Neideekher geben dem K. Friedrich , der ihnen das kaiserli¬

che Ungelt zu Waidhofen auf der Ybbs auf 2 Jahre (von Weihnachten 1463 (1464) an¬
gefangen ) in Bestand gelassen hat , einen Revers , dass sie jährlich 500 Pfund Pfenning
Bestandzins geben wollen . Geh . H. - Archiv.

Richter , Rath und Bürger zu Zwetel geben dem K. Friedrich , der ihnen das Stadtgericht,
das Ungelt , die Losung und den Zoll (»das kaiserl . Urbar ist ausgenommen ") daselbst
auf 2 Jahre (von Weihnachten 1463 (1464 ) angefangen ) in Bestand gelassen hat , einen
Revers , jährlich 150 Pfund Pfenning zu bezahlen als Bestandzins . Geh . H. - Archiv.

Landtag der österreichischen Stände zu Haderstorff (bey Krems ) , Anhang . Geh . H .-Archiv.

K. Friedrich empfängt aus der kaiserlichen Canzley verschiedene seit einiger Zeit eingelau¬
fene Briefe und Reverse.

Item die naehgenanteu brief seind vnserm herren dem kayser  an pliincztag nach sand Luceintag ge-
antwurtt worden Ixiij.

Item von hem Pangreczn von Plankchenstain  ain reuersal vmb die geslosser Freinstain
vnd Paylnstain.

Item ain reuersal von hem Jörgn von Potendorf  der berichtthalben zwischen vnserm lierrn dem
kayser  vnd sein vnd der gerechtikait zum Harrenstain.

Item darauf den beriehttbrief zwischen seinen k a y s. g. vnd demselben von Potendorf.
Item von herrn Hannsen von Stubenberg  ain geltbrief vmb viij . hundert Vnger vnd ducaten

guidein sein kays . gnaden zwischen liynu vnd ostern zubeczallen.
Item von demselhn heru Hannsn von Stubenberg  ain reuersal des gemechthalbn der guter von

seiner muter herrürend . 1
Item ain reuersal vmb die geltschuld seins vaters hem Lewtolden von Stubenberg  vnd vmb die

sprüch so er zu demselben seinem vater ze haben vermaynet.
Ite.m der behabuuss , so er wider den bemclten seinen vater mit gerichtsbriefen vnd anndern notdurften

erlanngt hat reuersale . H. - Archiv.
bevollmächtigt den Markgrafen Carl von Baden , die auf die Joden gelegte Steuer im h. Rom.

Reiche allenthalben zu erheben , wobey er von allen Reichsgliedern unterstützt werden
soll Alle Befreyungen der Juden sind in diesem Falle für ungültig erklärt.

H_ Nachdem bisher in ettlichen vergangnen zeitten zwischen vnser vnd des heiligen reichs curfürsteu
„fürsten vnd vnd vndertanen swer aufrure vnd kriegsleuffc erwachsen vnd auferstanuden , deshalb wir dann
„als vns zymbt zu hannthabiung des rechtens vnd oberkait vnser vnd des heilign reichs nicht klain darlegn
„kost vnd zerung gelittn in merkchli 'ch geltschuld körnen vnd geuallen sein , auch vns zu ergetzlichait vnd
„soiher schulde zu entladn , ein gemain stevvr auf die judischait allennthnlb in dem heilign reiche mit namen
„den zehennden phening irer hab vnd gut vnd den gewondlichen guldeinen phening zu slahen vnd zueruor-
„dern vnd aufzuhaben fürgenomen haben , daz wir darumb dem hochgeborneu Karlen marggrauen zu Baden
„vnd grafen zu Sponhaim vnserm lieben swager vnd fürsten beuolhen vnd vnsern ganntzen vollen gewalt
„gegeben habn , beuelhen vnd geben im den auch wissentlich in krafft dises briefs , solich vorgemelt stewr
„vnd guidein phening an vnserr stat von vnsern vnd des heiligen reichs wegen durch sich oder die seinen
„den er das beuelhen wirdet . von der gemelten judischait gemainclich oder besuuder bey vnser vnd des hei-
„ligen reichs acht aberacht verliesung irer gnaden vnd freyhait , so sy von vns dem heilign reich oder ar.n-
„dern fürsten vnd herren haben auch verhefftung niderlegung vnd auffhaltung irer leib geltscbuld hab vnd
„gut vnd anndern geburlichen penen zu eruordern einzenemen , darumb nach notdurfft zu quittieren vnd
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„sunst alles das an vnsrer stat vnd in vnserm namen darinne fiirzenemen zu lianndeln ze tun vnd ze las-
„sen , das wir selbs tun künden soltn oder möclitn , so Ianng vnd vil biss dieselbn judischait dem egenantu
„marggraff Karin oder den er das beuclben würdet an vnsrer stat in vnserm namen vmb solh egemelt juden-
»stewr vnd guidein pliening ain ganntz volkomen benugn vnd ausriehtnng getan haben ”. . .

(Cod . ms 25 .) Geh . H . - Archiv.

Jörg- und Caspar Tschernönil , Gebrüder, geben dem K. Friedrich , der sie und ihre ehelichen
Leibserben in den Herrenstand erhoben hat , einen Gehorsams- Revers.

„daz wir seinn kaiserlichen gnaden für vns vnd all vnser erben versprochen vnd zugesagt haben , ver¬
sprechen vnd Zusagen auch wissenntlich in krafft des briefs , ob vns oder dieselben vnser erben yemands
„vor seinn kaiserlichen gnaden , seiner gnaden erben oder in den lanndtschrann oder hofrechteu irer gnaden
„vmb Sachen , die an denselben ennden zu berechten gewöndlich sind , iclit fürnemen vnd beklagen wurde,
„daz wir vns an denselben ennden verantwnrten vnd da recht geben vnd nemen auch als gehorsam lanndt-
„leut in annder wege halten vnd beweisen sullen vnd wellen angeuerde ” . . . Geh , H . - Archiv.

Die obderennsischen Landstände beschliessen , dem K. Friedrich sich zu unterwerfen.
„Auff vnsers allergnadigisten herrn des R. kaysser auch vusers gnadigu hemm hertzog Sigmundt pot-

„schaft begern ist der lr. nndschaft anntburt etc,”
„Sew haben sich auf ? solich : r baider gnadigistn herren vor berurt pottschaft vnd begern vnderret vnd

»dy sachn gebegn nach dem höchsten vnd fleyssigistn so sew das in in fyndn haben limgn vnd wie wol sew
„nun ir bayder gnad als ir gnadigist herrn vnd fiirstn erkennen vnd ir yetwederm ainem als dem andern
„gern in vndertanikait vnd gehorsam sein w’olltn so werdn sew doch in irer gewissen bewegt furtzenemen
„das ye w'eilnt vnser gnädiger ertzhertzog Albrecht etc . löblicher gedachtnuss vnsers allergnadigistn herrn
„des Ro . kaysers etc , leypplieher brueder vnd nagster gesyppter erb gewesen vnd solcher todfall auif in
„gefallu vnd sein k , g . dadurich gehorsam ze thun schuldig sein vnserm gnadigisten herrn hertzog Sigmundn
„an seinen gerechtikaitn vnentiigoltn wan dy laudtschaft trawt vnser allergnadigister lier der Römisch kayser
„werd sich so sein fürstlich gnad das an sein kayserlich mayestat ersueehn wirdet frewntlich vnd nach aller
„pilleichkait gegu im darin haltn , doch das auch sein k . g . dy lanndtschaft daeutgegen halt vnd versarig als
„er in als sein getrewen vndertanen schuldig von allter herkomen vnd der landtschaft durch herrn Jörign
„von Volkenstorff zuegesagt vnd vertröst ist vnd was sew - dann sein k , g. in aller gehorsam als irm aller-
„gnadigistn herrn vnd laudesfürstn thuen sckullen vnd schuldig sein des erpietent sy sich vndertäniklich
„willig vnd bittn darauff ir bayder g . das im pestu auftzenemen ” . . .

Geh . H . - Archiv . (Gleichzeitige Vormerkung . )

K. Friedrich erlaubt den Bürgern von Bruck an der Leitha , auch ihren Bauwein , den sie
aus Ungarn bezögen , frey an die Ladstätte zu führen , und nach ihren Privilegien zu
vertreiben. Kurz, Österr. Handel, p. 94. Note.

stellt den Bürgern von Wiener- Neustadt einen Schuldbrief über 713 Gulden ungriscli und
4 Schilling Pfenning aus, die sie ihm zu ŝeinen merklichen Nöthdurften® (zur Zeit der
Belagerung in der Burg zu Wien) geliehen haben. Böheiin’s Gesell, v. Neust . 1. 147.

Neu¬
stadt.

Haidenreich Drugsess gibt für sich und seinen Sohn Eustaeh dem K. Friedrich, der sie und
ihre Erben zu Herren von Grub gemacht und ihr Wapen verbessert hat , einen Revers,
dass sie jederzeit gehorsame Landleute seyn sollen.

„ — Daz ich anstat des obbenannten Ewstachen meins lieben suns vnd aller vnserr eelichen leibserben

„seinen kaiserlichen gnaden versprochen vnd zugesagt hab versprich vnd zusag auch wissenntlich in kraft
„des briefs , ob mich den benannten meinen sun oder vnser erben yemands vor seinen kaiserlichen gnaden,
„seiner gnaden erben oder in den lanndsrechten oder hofrechten irer gnaden vmb Sachen die an denselben
„ennden zu berechten gewöndlich sein , icht fürnemen vnd beclagen wurde , daz wir vns dann an denselben
„ennden verantwnrten vnd da recht geben vnd nemen , auch als gehorsam lanndleut in annder w-ege halten
„vnd beweisen sullen vnd wellen angeuerde .” Versiegelt durch den „ edln vnd strengen lütter hem Jörgen
„Fuchs von Futhsperg hofmarschalh ” und den „ edln strengen ritter liern hem Hannsen von Sybenhirten ” . . •

Geh . H . - Archiv.
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